
ausreichend sind oder die verantwortlichen Organe bzw. 
Leiter dem Verlangen des Untersuchungsorgans nicht 
oder nicht ausreichend entsprochen haben.

Besondere Anleitung und Kontrolle 
bei der Durchführung von Ermittlungen

Neu ist in der Anweisung Nr. 1/75 die Festlegung der 
besonderen Anleitung und Kontrolle bei der Durchfüh
rung der Ermittlungen.
Dem Staatsanwalt obliegt es, gemäß §§ 87 Abs. 1, 89 
Abs. 1 StPO und § 2 Buchst, d StAG das Ermittlungs
verfahren zu leiten und die Aufsicht über die Ermitt
lungen der Untersudiungsorgane auszuüben. Diese ge
nerelle Festlegung umfaßt alle Ermittlungsverfahren. 
Das bedeutet aber nicht, daß die Tätigkeit des Staats
anwalts in allen Verfahren den gleichen Umfang haben 
muß. Es ist nicht möglich und auch gar nicht erforder
lich, daß der Staatsanwalt in allen Verfahren gleicher
maßen Einfluß nimmt. „Ebenso wie für die inhaltliche 
Gestaltung der Strafverfolgung die Konsequenzen aus 
der Tatsache gezogen wurden, daß strafbare Handlung 
nicht gleich strafbare Handlung ist, so muß auch die 
Leitungstätigkeit des Staatsanwalts im Ermittlungsver
fahren differenziert gestaltet sein.“/12/ Mit dem Begrjff 
„Besondere Anleitung und Kontrolle bei der Durchfüh
rung der Ermitt1 ungen“ wird diesem Anliegen entspro
chen. Darin kommt zum Ausdruck, daß von den Staats
anwälten entsprechend der Differenziertheit der Straf
sachen auch eine differenzierte. Praxis bei der Leitung 
des Ermittlungsverfahrens erwartet wird.
Eine besondere Einflußnahme auf die Ermittlungen ist 
vor allem bei schweren Straftaten, bei Straftaten, die 
besondere gesellschaftliche Auswirkungen haben, aber 
auch in sachlich und rechtlich komplizierten Verfahren 
notwendig. Sie erfolgt dadurch, daß der Staatsanwalt 
z. B. den Tat- oder Ereignisort aufsucht, an Verneh
mungen teilnimmt sowie dem Untersuchungsorgan eine 
kontinuierliche Anleitung in straf- und strafverfahrens
rechtlichen Fragen gibt. Der Staatsanwalt hat jeweils zu 
entscheiden, welches Verfahren er unter besondere An
leitung und Kontrolle nimmt
Den Grundsatz der differenzierten Anleitung und Kon
trolle im Ermittlungsverfahren verwirklichen heißt aber 
nicht, daß die Anleitung und Kontrolle in den übrigen 
Ermittlungsverfahren vernachlässigt werden darf. Sie 
erfolgt nur in geringerem Umfang und mit anderen 
Methoden als in den Verfahren, die unter b e s o n d e 
r e r  Anleitung und Kontrolle stehen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Fest
legung, daß der Staatsanwalt entsprechend den Bedin
gungen des konkreten Ermittlungsverfahrens so früh
zeitig wie möglich über die beabsichtigte Verfahrensart 
zu entscheiden hat, um alle Konsequenzen für die Er
mittlungsführung zu sichern. Diese Entscheidung setzt 
voraus, daß der Staatsanwalt ständig einen Überblick 
über die Verfahren hat und über den Stand der Er
mittlungen informiert ist Der Staatsanwalt darf daher 
auch nicht warten, bis ihm „die Sache auf den Tisch 
kommt“. Es hat sich erwiesen, daß der unmittelbare 
Kontakt zur Kriminalpolizeit dabei immer am nütz
lichsten und effektivsten ist./13/

Verhaftung und vorläufige Festnahme

Die Festlegungen der Anweisung Nr. 1/75 über die Ver
haftung und vorläufige Festnahme dienen der konse
quenten Durchsetzung des Grundsatzes, im Interesse 
der Rechtssicherheit und der Wahrung der Rechte der 
Bürger einerseits stets Haftbefehl zu erlassen, wenn

tuj G. Wendland, NJ 1975 S. 672.
/13/ Vgl. G. Wendland, NJ 1973 S. 159.

es gesetzlich zulässig und zur Sicherung der Durchfüh
rung des Strafverfahrens unumgänglich ist, und ande
rerseits niemand unbegründet und ungesetzlich in seiner 
persönlichen Freiheit zu beschränken./14/
Der Staatsanwalt ist verpflichtet, vor Beantragung eines 
Haftbefehls stets sorgfältig zu prüfen, ob für die An
ordnung der Untersuchungshaft die gesetzlichen Vor
aussetzungen gegeben sind. Aus dem Vorliegen des 
dringenden Tatverdachts und eines Haftgrundes oder 
mehrerer Haftgründe gemäß § 122 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 
StPO allein läßt sich noch nicht die Berechtigung ablei
ten, einen Haftbefehl zu beantragen oder die Unter
suchungshaft aufrechtzuerhalten. Die Anwendung 
dieser prozessualen Zwangsmaßnahmen muß vielmehr 
zur Durchführung des Strafverfahrens u n u m g ä n g 
l i c h  sein.
Bei der Prüfung der Notwendigkeit der Untersuchungs
haft sind die Art und Schwere der erhobenen Beschul
digung, die Persönlichkeit des Beschuldigten, sein Ge
sundheitszustand, sein Alter und seine Familienver
hältnisse zu berücksichtigen (§ 123 StPO). Erst die zu
sammenhängende Prüfung aller in §§ 122 und 123 StPO 
enthaltenen Haftvoraussetzungen ermöglicht eine rich
tige Entscheidung über die Anordnung oder Aufrecht
erhaltung der Untersuchungshaft.
Der Staatsanwalt ist dafür verantwortlich, daß Ange
hörige des Verhafteten sowie dessen Arbeitsstelle in
nerhalb von 24 Stunden nach der ersten richterlichen 
Vernehmung benachrichtigt werden (§ 128 Abs. 1 StPO). 
Diese Festlegung ist gewissenhaft zu verwirklichen; es 
dürfen keine Zeitversäumnisse zugelassen werden. Die 
Staatsanwälte sind unter Beachtung der örtlichen Be
dingungen verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, daß 
diese 24-Stunden-Frist gewahrt wird. Um der Forde
rung des Gesetzes zu entsprechen, wird es zum Teil 
erforderlich sein, für die Benachrichtigung der Ange
hörigen des Verhafteten die Hilfe der Deutschen Volks
polizei in Anspruch zu nehmen.
Konsequent ist auch die Festlegung zu realisieren, daß 
der Staatsanwalt in Haftsachen regelmäßig die Notwen
digkeit der Haftfortdauer zu prüfen und darauf zu 
achten hat, daß er vom Untersuchungsorgan sofort über 
den Wegfall der Voraussetzungen der Untersuchungs
haft unterrichtet wird (■§ 131 StPO).
Bei Anträgen auf Verlängerung der Bearbeitungs
fristen in Verfahren mit Untersuchungshaft hat der 
Staatsanwalt zugleich mit der Prüfung, ob alle erfor
derlichen Ermittlungshandlungen konzentriert vorge
nommen wurden und die Gesetzlichkeit gewahrt wurde, 
festzustellen, ob die weitere Aufrechterhaltung der Un
tersuchungshaft notwendig ist.

Abschluß des Ermittlungsverfahrens

Der Staatsanwalt ist verpflichtet, die vom Unter
suchungsorgan abgeschlossenen Verfahren gewissenhaft 
zu überprüfen. Wurde das Ermittlungsverfahren ein
gestellt, so hat er zu kontrollieren, ob die Einstellung 
gerechtfertigt ist
In der Anweisung Nr. 1/75 ist dazu festgelegt, daß der 
Staatsanwalt bei den nach § 141 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 
StPO eingestellten Ermittlungsverfahren insbesondere 
zu prüfen hat, ob
— die Ermittlungen die notwendige Qualität aufweisen,
— die Einstellungsbegründung überzeugend abgefaßt 

wurde,
— die Ursachen und begünstigenden Bedingungen auf

geklärt und Maßnahmen zu ihrer Beseitigung ver
anlaßt wurden,

/14/ Vgl. H. WUlamowsld, „Ziel und Hauptrichtungen der Än
derungen der StPO“, NJ 1975 S. 99.
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